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§ 9 ASVG Einbeziehung in die
Krankenversicherung im

Verordnungsweg
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann nach Anhörung der in Betracht kommenden

Interessenvertretungen und des Dachverbandes Gruppen von Personen, die keinem Erwerbe nachgehen oder als

Grenzgänger in einem benachbarten Staat unselbständig erwerbstätig sind und einer gesetzlichen P ichtversicherung

für den Fall der Krankheit nicht unterliegen, aber eines Versicherungsschutzes bedürfen, durch Verordnung in die

Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz einbeziehen, wenn der Einbeziehung nicht ö entliche Rücksichten

vom Gesichtspunkt der Sozialversicherung entgegenstehen. Die Verordnung bedarf der Zustimmung des

Hauptausschusses des Nationalrates.
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